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Was ist Profession, was Professionalität,
woran ist professionelles pflegerisches
Handeln zu erkennen und  wie wird es 
in der pflegerischen Praxis umgesetzt?
Der Beitrag wurde wähend der
Fachtagung des Deutschen Bildungsrates
vorgetragen. Wir drucken ihn in
überarbeiteter Version in zwei Teilen

Das Thema Professionalisierung
ist in aller Munde - soviel steht

fest. Gerade in Zeiten, in denen
Mehrarbeit mit weniger Personal
geleistet werden muss und weiter
drohender Personalabbau ins Haus
steht, fragt man sich, was denn das
professionelle pflegerische Han-
deln eigentlich ausmacht und ob
man es sich leisten soll und kann.
Wenn professionell gepflegt wer-
den soll, dann müssen die höheren
Kosten entsprechend eingeplant

und begründet werden. Nur durch
eine Erhöhung der Professionalität
kann auch den geforderten Aufla-
gen entsprochen werden.
Die Suche nach einer Bestimmung
von professionellem pflegerischen
Handeln ist wichtig, um sich berufs-
politisch positionieren zu können.
Professionelle Pflege als Bedin-
gung für eine hinreichende Versor-
gung der Patienten und Bewohner
wird in diesem Zusammenhang als
Argument gegen eine drohende

„Überflutung“ der Pflegepraxis mit
nicht ausreichend qualifiziertem
Personal angeführt. Zudem bein-
haltet eine Professionalisierung
auch immer eine bildungspoliti-
sche Dimension, denn ein zentrales
Merkmal aller so genannten Profes-
sionen ist die Ausbildung auf
Hochschul-Niveau. Das meint vor
allem Fachwissen, das sich auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse stützt.
Es gibt viele Deutungen von „Pro-
fessionalität“, „Profession“ oder
„professionelles Handeln“ und es
ist schwierig, genau zu bestimmen,
was hinter diesen Begriffen steht
und sie eindeutig zu beschreiben.
Klärung der Begriffe. Schaut man
im Lexikon nach, so findet man fol-
gendes:„professionell (Adj.) berufs-
mäßig, als Beruf ausgeübt“ und
„fachmännisch, mit großem Kön-
nen ausgeübt; ~er Einbruch; pro-
fessionalisieren (V.) zum Beruf, zur
Einkommensquelle machen.“
Nach diesen Definitionen
W ist nahezu alles professionell,
was sich durch ein spezifisches
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Können auszeichnet. Es gibt also
professionelle Sportler, Köche,
Monteure u.v.m.
W ist Pflege per se schon professio-
nell, denn eine examinierte Pflege-
kraft führt ihre Tätigkeit in aller Re-
gel berufsmäßig als Gelderwerb
aus
Wgibt es nur eine Unterschei-
dungsmöglichkeit, die in laien- und
berufsmäßige Pflege
W erscheint eine akademische Aus-
bildung im Bereich der Pflege oder
der Aufbau einer forschungsge-
stützten Wissensbasis der Pflege
weder notwendig noch lässt sich
dies politisch argumentativ vertre-
ten.
Fazit 1: Es bedarf demnach ande-
rer Zugänge als der Wortbedeu-
tung, um sich mit der Professiona-
lität im Pflegealltag sinnvoll ausein-
andersetzen zu können.
Zunächst einmal kann man die Fra-
ge stellen, warum denn eigentlich
die Pflege, ein anerkannter und
etablierter Ausbildungsberuf, pro-
fessionalisiert werden soll. Dafür ist

es hilfreich sich zu vergegenwärti-
gen, dass die so genannten „klassi-
schen Professionen“, also die Theo-
logie, die Juristerei und die Medizin
ein ganz wesentliches Merkmal ge-
meinsam haben. Sie alle beschäfti-
gen sich mit existentiellen Bedin-
gungen jedes einzelnen Men-
schen, von denen eine „Bedro-
hung“ ausgehen kann. Die Theolo-
gie stellt die die Frage nach Werten
und Sinn des Lebens, die Juristerei
wehrt die Bedrohung der Willkür
und Ungerechtigkeit gegen den
Einzelnen ab und die Medizin ent-
wickelt Lösungen gegen die Bedro-
hung durch Krankheit und Tod.
Doch eine Profession wird nur
dann von der Gesellschaft als eine
solche beschrieben, wenn es eine
tatsächliche Notwendigkeit dafür
gibt. Hier stellt sich nun die Frage
danach, was denn die „Bedrohung“
eines jeden Menschen sein könnte,
die es für die Gesellschaft notwen-
dig erscheinen lässt, der Pflege den
Rang einer Profession zu geben?
Betrachtet man die gesamtgesell-
schaftlichen Veränderungen, so las-
sen sich folgende Begriffe finden:
Überalterung, Individualisierung,
Multimorbidität. Diese Begriffe sind
gleichermaßen das „Extrakt“ sehr
komplexer Entwicklungen und Pro-
bleme der Zukunft, auf die die Pfle-
ge reagieren muss. Die zentrale Be-
drohung, die hinter diesen Begrif-
fen steht, heißt „Pflegebedarf/ Pfle-
gebedürftigkeit“. Dieses Problem
kann jeden Einzelnen betreffen
und scheint derzeit noch unkon-
trollierbar zu sein.„Unversehrtheit/
Unabhängigkeit im Alter“ sind in
diesem Zusammenhang die ange-
strebten gesellschaftlichen Werte.
Die Förderung der Selbstpflegefä-
higkeiten, der Erhalt der Alltags-
kompetenzen und die Förderung
eines selbst bestimmten Lebens im
Alter sind das eigentliche Kernge-
biet einer zukünftigen Pflegepro-
fession. Pflege wird jedoch nicht

automatisch, quasi durch Abwar-
ten, und mit dem Anstieg des Pro-
blems eine Professionalisierung er-
fahren.
Fazit 2: Sich der „Pflegebedürftig-
keit/ dem Pflegebedarf“ zuzuwen-
den, das Phänomen zu erforschen,
zu beschreiben, Konzepte zur Be-
handlung zu entwickeln und die
Bedrohung zu beantworten, das ist
die primäre Aufgabe von Pflege-
wissenschaft und einer professio-
nellen Pflegepraxis.
Erstaunlicherweise wissen wir noch
nicht sehr viel darüber und immer
wieder wird darauf hingewiesen,
dass die derzeitigen Verfahren zur
Ermittlung von Pflegebedürftigkeit
nicht ausreichend sind (Bartholo-
meyczik, Zegelin u.a.). Eigene In-
strumentarien zur Erfassung sind
nur in Bruchstücken vorhanden.
Wissenschaftlich abgesicherte und
überprüfbare Verfahrensweisen
der Behandlung fehlen ebenso.
Sich dem Pflegebedarf gar präven-
tiv zuzuwenden, zum Beispiel
durch beratende Hausbesuche, die
eine Pflegebedürftigkeit hinauszö-
gern könnten, ist in Deutschland
absolutes Neuland für die Pflege.
Zu all diesen Fragestellungen lau-
fen derzeit die ersten Projekte. Zur
Anerkennung der Pflege muss auf-
gezeigt werden, welche Lösungs-
ansätze bereits vorhanden sind
und was sie zur Lösung der zu er-
wartenden Problemlage beisteu-
ern kann. Keine utopische Forde-
rung, denn mit der Einführung der
Pflegeversicherung wurde diesem
Bereich erstmals eine große Bedeu-
tung beigemessen.
Die theoretischen Grundlagen. In
der Literatur sind über das Thema
Professionalisierung grundsätzlich
drei Ansätze auszumachen, die hier
auf ihre Übertragbarkeit auf die
Pflege diskutiert werden sollen:
W der struktur- funktions- oder
merkmalsorientierte Ansatz: er be-
schreibt die Kennzeichen einer
„Profession“
Wder prozessorientierte Ansatz:
dahinter verbirgt sich der Prozess
der „Professionalisierung“ von ei-
nem Beruf hin zur Profession oder
umgekehrt (Deprofessionalisie-
rung).

Michael Isfort,
ist Krankenpfle-
ger, wissen-
schaftlicher Mit-
arbeiter am
Deutschen Insti-
tut für ange-
wandte Pflege-
forschung e.V.,
Köln, Lehrbeauf-
tragter für Pfle-
gewissenschaft
an der KFH Köln

Die Definition professionell
pflegerischen Handelns ist vor
dem Hintergrund der Gesund-
heitsreform besonders wichtig
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W der handlungsorientierte An-
satz: er beschreibt das „professio-
nelle Pflegehandeln“.
Es reicht eine Gegenüberstellung
einiger wesentlicher Merkmale
zweier Ansätze aus, um eine mögli-
che Umsetzung im Bereich der
Pflege zu diskutieren.
Struktur- und funktionsorien-
tierter Erklärungsansatz. Die so
genannte Zentralwertbezogenheit
(wesentliche individuelle Bedro-
hungspotentiale sollen abgewehrt
werden) und die Erteilung eines
gesellschaftlichen Mandats (die
Gesellschaft beauftragt Experten
zur Lösung eines Problems) stellen
wichtige Merkmale von „Professio-
nen“ dar. Dies verweist auf den
merkmalsorientierten Ansatz (s.
Tab. 1 linke Spalte).
Betrachtet man die weiteren Punk-
te dieses Ansatzes, dann fällt vor al-
lem auf, dass es eine Autonomie
gegenüber dem Klienten gibt. Dies
meint, dass der „Professionelle“
durch sein Expertenwissen nicht an
die Person gebunden ist, die er be-
handelt oder berät, sondern einem
berufsmäßigen Ethos und dem
universellen Wissen verpflichtet ist.
Ebenfalls existiert eine Autonomie
von Institutionen, das heißt, die
Professionellen verwalten ihre An-
gelegenheiten selbst, erteilen Zu-
lassungen zur Ausübung und be-
stimmen über Gebührenordnun-
gen. Solche Forderungen werden
auch seitens der Pflege formuliert
und subsumiert unter dem Begriff
der „Kammerdiskussion“. Aus pfle-
gerischer Sicht stellt sich die Frage,
inwieweit man einem solchen the-
oretischen Ansatz folgen soll und
ob er tragend ist für eine Profession
Pflege. Hier geht es um Prüfkrite-
rien, die auf eine Profession verwei-
sen, nicht um das eigentliche Han-
deln. Eine Autonomie gegenüber
dem Klienten zum Beispiel ist aus
pflegerischer Sicht keinesfalls an-
zustreben. Den Klienten/ Patien-
ten/ Bewohner zum Ausgangs-
punkt des Handelns zu machen, ist
eine unabdingbare Voraussetzung
des beruflichen Selbstverständnis-
ses der Pflege. Eine Distanz und das
Ausspielen eines „Expertenwis-
sens“, losgelöst vom Erleben des

Patienten, finden sich weder in den
pflegerischen Theorien, noch in mir
bekannten pflegerischen Leitbil-
dern unterschiedlichster Einrich-
tungen.
Fazit 3: Der merkmalsorientierte
Ansatz und die Feststellung, ob Pfle-
ge eine Profession ist oder nicht, er-
weist sich für die Pflege als eine un-
geeignete Theorie zur Bestimmung
des eigentlichen Inhaltes- dem pfle-
gerischen Tun und Wirken.
Die Frage nach der Profession Pfle-
ge ist in diesem Ansatz eher eine
akademische oder politische für
das Kerngeschäft der Pflege. Es ist
bedeutsamer zu schauen, ob es ei-
ne „Professionalität“ in der Pflege
gibt. Die Frage danach, ob die Pfle-
ge eine Profession ist oder nicht
kann daher als anachronistisch und
mit geringem Erklärungsgehalt be-
trachtet werden.
Handlungsorientierter  Erklä-
rungsansatz. Dieser Ansatz ist ak-
tueller. Hier geben vor allem die In-
halte, das Tun und die Vermittlung
von Experten- und Patientenmei-
nung darüber Auskunft, ob eine
Professionalität vorliegt oder nicht.
Dieser Ansatz beinhaltet Merkma-
le, die dem pflegerischen Selbst-
verständnis wesentlich näher kom-
men. Der Autonomie vom Klienten
wird hier die Respektierung der
Autonomie der Lebenspraxis
gegenüber gestellt. Damit rückt
das Expertenwissen keinesfalls in
den Hintergrund. Respektierung
der Lebenswelt heißt auch nicht,
dass alles, was der Patient oder Be-
wohner möchte, auch getan wer-

den sollte. Die Beachtung der Le-
benswirklichkeit bedeutet aber,
dass die letztendliche Entschei-
dung darüber, ob das vorgeschla-
gene Handeln auch durchgeführt
werden kann, beim Patienten oder
Bewohner liegt.
Oevermann beschreibt diese Dis-
krepanz zwischen Regelwissen und
Fallverstehen. Beispiel: Die erlernte
Regel, das wissenschaftliche Wis-
sen aus der Medizin, besagt, dass
ein Diabetiker bei hohen Blutzuk-
kerwerten und einem schlechten
HBA1C keinen Kuchen essen darf.
Ob diese Regel angewendet wer-
den soll oder nicht, entscheidet
sich aber nicht durch die Richtig-
keit der Regel, sondern immer im
Einzelfall unter der Beachtung der
Autonomie der Lebenspraxis des
Patienten.
So mag die Regel angewendet wer-
den, wenn ein junger Diabetiker
eingestellt wird und noch keine hin-
reichenden Kenntnisse über das Be-
rechnen von Insulin hat. Er kann
dies erlernen, das Verbot ist zeitlich
begrenzt und vielleicht ist der junge
Patient einsichtig. Aber soll das Ver-
bot für eine Bewohnerin einer Al-
tenpflegeeinrichtung zeitlebens an-
dauern, wenn das gemeinsame Ku-
chenessen mit den Mitbewohnern
eine wichtige soziale Funktion hat?
Welche Regel gilt dann? Hier würde
die Respektierung der Autonomie
vielleicht bedeuten, dass das Ku-
chenessen selbst erlaubt wird, dass
die Bewohnerin sich danach beim
Pflegepersonal meldet und dies
dann einen Blutzuckertest durch-

Erklärungs-Ansätze Struktur- und funktions- Handlungsorientierter
„Profession“ orientierter Erklärungsansatz Erklärungsansatz

– merkmalsorientiert – (z. B. Oevermann)
Aspekte (z. B. Hesse)

Merkmale und 8 Gesellschaftliches Mandat 8 Widersprüchliche Einheit
Prinzipien 8 Zentralwertbezogene 8 aus  Regelanwendung

8 Leistung 8 und Fallverstehen
8 Universelles Wissen 8 Begründungs- und
8 Autonomie 8 Entscheidungszwänge
8 gegenüber Klient 8 Subjektive Betroffenheit 
8 Autonomie von 8 des Klienten
8 Institutionen 8 Analytische Distanz 
8 (Selbstverwaltung) 8 zum Klienten

8 Respektierung
8 der Autonomie der
8 Lebenspraxis des Klienten
8 keine vollständige
8 Standardisierbarkeit 
8 des Handelns

Übertragung Pflege als Profession Professionelles Pflegehandeln/ 
auf die Pflege Professionalität in der Pflege

Tabelle 1: Über-
sicht zweier Pro-
fessionstheorien
und ihre we-
sentlichen
Merkmale
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führt. Die eigentliche Regel ist ab-
gewandelt in die Verpflichtung der
Pflegenden, dafür Sorge zu tragen,
dass die Bewohnerin in keinen
hyperglykämischen Zustand
kommt. Eine strenge Einhaltung der
Regel würde vielleicht zu einem er-
heblichen Qualitätsverlust im Le-
bensgefühl der Bewohnerin führen
oder aber zu einem Hinwegsetzen
über das Verbot. In diesem Falle wä-
re ein viel größerer Schaden ent-
standen: auf der Ebene der Vertrau-
ensbeziehung sowie auf der Ebene
der Sicherheit, weil eine Überprü-
fung nicht stattfinden würde. Viel-
fach erleben Pflegende das Nicht-
umsetzen von Regelwissen und ha-
ben ggf. sogar ein schlechtes Gewis-
sen dabei.
Wie verhält es sich mit der Notwen-
digkeit der Mobilisation, wenn der-
jenige, der mobilisiert werden soll,
einfach nicht will. Diese im Kran-
kenhaus auf den Nachmittag zu
verschieben, scheint keine große
Problematik zu sein. Vielleicht geht
es dem Patienten ja am Nachmit-
tag besser. Aber wie verhält es sich
mit der geradezu mystischen Dau-
erforderung nach Aktivierung und
Mobilisation bei einem Bewohner,
der sich nicht nur einen Tag nicht
mobilisieren möchte, sondern sich
ganz und gar weigert noch aufzu-
stehen? Welche Regel soll dann
gelten? In diesen Fällen und viel-
leicht gerade in den Praxisfeldern
der Langzeitbetreuung, kommen
immer wieder Situationen vor, in
denen abgewogen werden muss
zwischen dem Anwenden des Re-
gelwissens und dem Fallverstehen.
Der Ansatz bietet definitiv eine grö-
ßere Erklärungsmöglichkeit für die
tatsächlichen Problemstellungen in
der Pflegepraxis. Oevermann geht
daher folgerichtig davon aus, dass
eine „Standardisierbarkeit“ des
Handelns nur unvollständig erfol-
gen kann. Dabei ist die unvollstän-
dige Standardisierbarkeit keines-
falls zu verwechseln mit einer „Be-
liebigkeit des Tuns“. Individuelle
Pflege darf hier nicht missverstan-
den werden als „ich pflege wie ich
will“. Es gilt vielmehr das Regelwis-
sen (aus Forschung und Lehrbü-
chern) zu überprüfen, abzuklären,

auf eine Situation und einen Patien-
ten oder Bewohner anzupassen. Im
Bereich der Pflege ist anzufragen,
wie diese unvollständige Standardi-
sierbarkeit konkret aussehen kann.
Zum einen kann es bedeuten, dass
Standards mittleren Abstraktionsni-
veaus beschrieben werden. Diese
beinhalten eher Handlungsanwei-
sungen nach bestimmten Prinzi-
pien. Tätigkeitsstandards, wie sie
weit verbreitet sind, beispielsweise
Durchführungsstandards einer
Ganzwaschung, sind grundsätzlich
nach ihrer Sinnhaftigkeit zu hinter-
fragen. Sie wirken vor dem Hinter-
grund der handlungsorientierten
Professionstheorie geradezu
kontraproduktiv. Sie mögen in der
Erst-
anleitung von Berufsanfängern ihre
Berechtigung haben - ein Examens-
kandidat oder eine Pflegekraft, die
sich zu jedem
Zeitpunkt an
diesen Stan-
dard hält, darf
zu Recht be-
züglich ihrer
Professionalität
in Frage gestellt
werden. Ein Bei-
spiel für einen
sinnhaften
Standard ist der vorgestellte Exper-
tenstandard zum Dekubitus. Dieser
gibt Anregungen und Hinweise, ist
aber offen genug, um ihn an Patien-
ten- und bewohnerspezifische Situ-
ationen und Organisationseigen-
heiten anzupassen. Zukünftig wird
darauf aufzupassen sein, dass es
keinen Rückschritt gibt in die Zei-
ten, in denen eine „Pflege bei In-
farkt“ propagiert wurde. Schwierig
wird es dann, wenn bei Nichtstan-
dardisierbarkeit im Rahmen der Lei-
stungsverrechnung dennoch Be-
handlungsstandards formuliert
werden müssen, die bei bestimm-
ten medizinischen Diagnosen
durchgeführt werden (sollen). Dies
wäre aus der Sicht des handlungs-
orientierten Professionsverständ-
nisses keines professionellen Han-
delns würdig.
Ein weiterer Punkt, und das macht
das Arbeiten im Praxisfeld der
Pflege zu einer Herausforderung,

ist das gleichzeitige Bestehen von
Handlungs- und Begründungs-
zwängen. Im klinischen Pflegeall-
tag, in den Altenheimen, den
Krankenhäusern, den Sozialstatio-
nen und Rehabilitationskliniken,
muss in aller Regel schnell und
aufgrund des Drucks der momen-
tanen Situation sofort gehandelt
werden. Begründungen dafür, wa-
rum so und nicht anders gehan-
delt wird, sind nicht immer vor-
handen. Professionalität in der
Pflege bedeutet, sich diesen
Schwierigkeiten zu stellen und
sein Handeln stärker theoretisch
fundieren zu können, mit Konzep-
ten abzusichern und Abweichun-
gen von Standards zu erläutern.
Dies zu bearbeiten kann nicht nur
Aufgabe der Pflegepraxis sein.
Hier ist die Pflegewissenschaft
und vor allem die angewandte
Pflegeforschung ebenfalls stark
gefragt, denn sie unterliegt der
Pflicht, Begründungen für das
Handeln zu erarbeiten. Konzepte
müssen überprüft, abgesichert
und vorgestellt werden, damit die
in der Praxis Arbeitenden sich auf
Regelwissen berufen können. Ei-
nen Handlungszwang, wie er in
der Pflegepraxis vorherrscht, gibt
es in diesem Feld der Pflege nicht.
Fazit 4: Zur Bestimmung und Ent-
wicklung einer Professionalität in
der Pflege bietet der handlungs-
orientierte Ansatz am ehesten pfle-
gerische Fragestellungen und spie-
gelt berufsethische Perspektiven
wider.
Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass die Frage nach dem pro-
fessionellen pflegerischen Handeln
wesentlich wichtiger erscheint als
die Frage danach, ob die Pflege ei-
ne Profession, eine Semi-Profession
oder gar keine Profession ist. Erst
im Handeln selbst zeigt sich das
wahre Gesicht einer Profession. Da-
bei liegen dem handlungsorien-
tierten Ansatz  Prinzipien zugrun-
de, wie sie hilfreich sein können für
die pflegerische Praxis und Aus-
gangspunkt sein können für eine
klare Beschreibung und Analyse
der professionellen Arbeit in der
Pflege. 8

Die Frage nach dem

professionellen pflege-

rischen Handeln ist

wesentlich wichtiger als

die Frage, ob die Pflege

eine Profession ist


